
Von der Betreuungsanfrage bis zur Betreuung bei einer 

Kindertagespflegeperson 
 

 

Anfrage bei Kindertagespflege Landkreis Konstanz e.V.

Datenaufnahme, Abfrage benötigter Betreuungszeiten, Wünsche und Erwartungen an die 
Kindertagespflegeperson durch Ihre zuständige sozialpädagogische Fachberaterin

Elternberatung 

durch die zuständige sozialpädagogische Fachberaterin des KLKs in allen Fragen rund um 
die Kindertagespflege nach § 24 Abs. 5 SGB VIII

Vermittlung

Die zuständige Fachberaterin des Tagesmüttervereins kontaktiert passende 
Kindertagespflegepersonen. Äußert diese Interesse an dieser Betreuungsanfrage, gibt die 

Fachberaterin  die Telefonnummer der Kindertagespflegeperson an Sie weiter

Kennenlernen der Kindertagespflegeperson

Sie lernen die Kindertagespflegeperson unverbindlich kennen und gleichen die 
Vorstellungen der Kindertagespflege miteinander ab.

Vertragsabschluss

Wenn  Sie und die Kindertagespflegeperson sich für eine Betreuung entschieden haben , 
kommt es zum gemeinsamen Abschluss des  Betreuungsvertrages. 

Die zuständige sozialpädagogische Fachberaterin unterstützt und begleitet sie dabei.

Laufende Kindertagesbetreuung

Gibt es Fragen, Anregungen oder Unstimmigkeiten, können sich Kindertagespflegeperson 
und Eltern an die zuständige sozialpädagogische Fachberaterin wenden. Wir unterstützen 

Sie gerne.


